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м !ƴƭŀǎǎ ǳƴŘ ½ƛŜƭǎŜǘȊǳƴƎ 

5ƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜ {ǘƻŎƪǎǘŀŘǘ ŀƳ wƘŜƛƴ ōŜǘǊŜƛōǘ ŘƛŜ !ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ αYǀƭƭǎŎƘŜ DŅǊǘŜƴ ς Wohnen am 

YǸƘƪƻǇŦά ŀǳŦ ŜƛƴŜǊ CƭŅŎƘŜ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ ол Ƙŀ ȊǳǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ eines neuen, modernen Wohngebiets mit hochwerti-

gen öffentlichen Räumen. Das Plangebiet grenzt an den Bahndamm, der östlich der alten Ortslage verläuft. Im 

Norden des Plangebiets schließt sich ein Gewerbegebiet an, während das Gebiet im Osten vom Odenwaldring 

und im Süden von der K 153 begrenzt wird. Das Gebiet soll in drei Bauabschnitten erschlossen werden. Die Größe 

des 1. Bauabschnitts beträgt rund 15,9 ha. Dieser liegt im nordwestlichen Teil und wird südlich durch die Pariser 

Straße begrenzt.  

Ziel ist die Umsetzung des auf einer Durchmischung von Wohnformen basierenden Konzeptes mit dem Schwer-

punkt auf Einfamilienhäusern in verdichteter Form, konkret Doppel-, Ketten- und Atriumhäuser sowie Hausgrup-

pen, aber auch freistehenden Einfamilienhäusern. Geschosswohnungsbau findet sich verstärkt im Norden und 

Westen neben der Eisenbahnstrecke und wird ansonsten punktuell in die Nachbarschaften eingestreut. Ferner 

ist die Errichtung eines Seniorenwohn- und Pflegeheims geplant. Eine Kindertagesstätte wurde bereits errichtet. 

Ein neuer Standort für das Jugendhaus und weitere Freizeiteinrichtungen sollen ŘƛŜ .ŜōŀǳǳƴƎ ŘŜǊ αYǀƭƭǎŎƘŜƴ 
DŅǊǘŜƴά vervollständigen. Zudem soll der Bebauungsplan planungsrechtliche Voraussetzungen für den Bau einer 

Bahnüberquerung für Radfahrer und Fußgänger schaffen. 

Zum aktuellen Zeitpunkt wird das Gebiet überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt. Im Süden befinden 

sich einzelne Wohnbebauungen. Im Bereich der Wohnbebauungen befindet sich eine Ruderalfläche mit Baum-

bestand. Im östlichen Bereich angrenzend an den Odenwaldring besteht eine kleinräumige Obstbaumplantage.  

Um die Auswirkungen der Nutzungsänderungen und damit einhergehenden Versiegelungen auf die Funktionen 

des natürlichen Bodens zu bewerten, wird hier eine bodenbezogene Eingriff-Ausgleichsbewertung gemäß An-

lage 2 Nr. 2.2.5 der hessischen Kompensationsverordnung vorgenommen. Darüber hinaus werden Vermeidungs-

maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz definiert, um eine möglichst bodenschonende Durchführung vor-

zubereiten. 

 

н wŜŎƘǘƭƛŎƘŜ ǳƴŘ ǇƭŀƴŜǊƛǎŎƘŜ DǊǳƴŘƭŀƎŜƴ 

Um die Auswirkungen der Nutzungsänderungen und damit einhergehenden Versiegelungen auf die Funktionen 

des natürlichen Bodens zu bewerten, wird hier eine bodenbezogene Eingriff-Ausgleichsbewertung in Anlehnung 

an Anlage 2 Nr. 2.2.5 der hessischen Kompensationsverordnung vorgenommen.  

Für die Aufstellung von Bauleitplänen ist in § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuchs (BauGB) verankert, dass die Belange 

des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu berücksichtigen sind. Hierzu 

zählen insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-

gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt.  

Die auf Grundlage dieses Paragrafen vorgeschriebene Umweltprüfung zur Analyse der voraussichtlichen Auswir-

kungen der Umsetzung des Bebauungsplanes hat somit auch die Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen. 

Durch die Verzahnung von BauGB und Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ist für die Bodenbewertung eine 

Beurteilung, der im BBodSchG verankerten Bodenfunktionen erforderlich. Nach § 2 Abs. 2 erfüllt der Boden 

1.  natürliche Funktionen als Lebensgrundlage und Lebensraum, als Bestandteil des Naturhaushalts und 

 als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium, 

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie 
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3.  Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und Erholung, Standort für die land- 

 und forstwirtschaftliche Nutzung sowie als Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche 

 Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung. 

bŀŎƘ ŘŜǊ .ƻŘŜƴǎŎƘǳǘȊƪƭŀǳǎŜƭ ŘŜǎ Ϡ мŀ όнύ .ŀǳD. ǳƴŘ ŘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǎ αDŜǎŜǘȊŜǎ ȊǳƳ {ŎƘǳǘȊ ǾƻǊ ǎŎƘŅŘƭƛπ
chen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlastenά (BBodSchG) und § м αIŜǎǎƛǎŎƘŜǎ DŜǎŜǘȊ ȊǳǊ !ǳǎŦǸƘπ
rung des Bundes-.ƻŘŜƴǎŎƘǳǘȊƎŜǎŜǘȊŜǎ ǳƴŘ ȊǳǊ !ƭǘƭŀǎǘŜƴǎŀƴƛŜǊǳƴƎάόIŜǎǎƛǎŎƘŜǎ !ƭǘƭŀǎǘŜƴ- und Bodenschutzge-

setz - HAltBodSchG) ist ein Hauptziel des Bodenschutzes, die Inanspruchnahme von Böden auf das unerlässliche 

Maß zu beschränken und diese auf Böden und Flächen zu lenken, die von vergleichsweise geringer Bedeutung 

für die Bodenfunktionen sind. 

Als planerische Hilfsmittel in der Bauleitplanung stehen für die Berücksichtigung des Schutzguts Bodens in der 

Umweltprüfung die α!ǊōŜƛǘǎƘƛƭŦŜ ȊǳǊ .ŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǳƴƎ Ǿƻƴ .ƻŘŜƴǎŎƘǳǘȊōŜƭŀƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜǊ !ōǿŅƎǳƴƎ ǳƴŘ ŘŜǊ ¦Ƴπ
ǿŜƭǘǇǊǸŦǳƴƎ ƴŀŎƘ .ŀǳD. ƛƴ IŜǎǎŜƴά (HMUKLV 2011) zur Verfügung.  

Der Ermittlung des Kompensationsbedarfs liegt die baurechtliche Eingriffsregelung zugrunde, konkretisiert durch 

die Anlage 2 der hessischen Kompensationsverordnung (2018). Diese besagt, dass bei einer Eingriffsfläche über 

10.000 m² der Eingriff in die natürlichen Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG und die bodenbezo-

genen Kompensationsmaßnahmen gesondert zu bewerten und bilanzieren sind. Das hier vorliegende Gutachten 

nutzt zur Ermittlung dieser Auswirkungen und des daraus resultierenden KompensatƛƻƴǎōŜŘŀǊŦǎ ŘƛŜ α!ǊōŜƛǘǎƘƛƭŦŜ 
zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-tŦŀƭȊά όHLNUG, 

2023a). 

Um die Auswirkungen einer Bauleitplanung auf das Schutzgut Boden zu ermitteln, wird der bodenfunktionale 

Zustand vor und nach dem Eingriff verglichen. Die Unterschiede der Bodenfunktionsbewertungen stellen dabei 

die Auswirkungen der Planungsumsetzung bzw. des Kompensationsbedarfs dar. Bodenfunktionen, die durch den 

Eingriff beeinträchtigt werden, sind, wenn möglich durch geeignete bodenfunktionsbezogene Kompensations-

maßnahmen auszugleichen. Dabei ist für Böden, auf denen die Kompensationsmaßnahmen durchgeführt wer-

den, der Erfüllungsgrad der betroffenen Bodenfunktionen zu erhöhen. Die erheblichen Auswirkungen auf den 

Boden aufgrund der Umsetzung der Planung sowie die Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen sind durch den 

Vorhabenträger mithilfe eines Monitorings auf Grundlage des § 4c BauGB zu überwachen. Die bodenbezogenen 

Kompensationsmaßnahmen sind gemäß § 1a Abs. 3 BauGB im Bebauungsplan textlich und kartografisch festzu-

setzen.  

 

о /ƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎǎƎŜōƛŜǘǎ 

оΦм IƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜ ǳƴŘ ŀƪǘǳŜƭƭŜ bǳǘȊǳƴƎ 

Auf den historischen Luftbildern von 1952-67 ist zu erkennen (s. Abb. 1), dass das Plangebiet vor 1967 überwie-

gend landwirtschaftlich genutzt wurde. Von 1933 bis 1952 hat sich Stockstadt an die Grenzen des Kühlkopfes 

ausgeweitet. Der Siedlungsbereich von Stockstadt hat sich nach 1967 enorm ausgebreitet. Ein Großteil der Sied-

lungsfläche hat sich entlang der Westseite des Schienengleises in Richtung Süden ausgebreitet. Nördlich des Pla-

nungsgebiets wurde in den letzten Jahren eine Gewerbe- und Industriefläche ausgebildet. Ebenfalls wurde die 

Bundesstraße B44 in den Jahren zwischen 1967 und heute errichtet.   
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Abb. 1: Luftbilder (links oben: 1933, links unten: aktuell, rechts oben: 1952-67) der Umgebung des Plangebiets (rot markiert). 

(Quelle: Geobasisdaten HVBG) 

 

оΦн bŀǘǳǊǊŅǳƳƭƛŎƘŜ [ŀƎŜΣ DŜƻƭƻƎƛŜ ǳƴŘ wŜƭƛŜŦ  
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Stockstadt der Gemeinde Stockstadt am Rhein (Gemarkungsnummer 

0039, HLNUG) im Groß-Gerau Kreis. Das Gebiet liegt auf etwa 80 bis 85 m ü. NN. 

Gemäß der naturräumlichen Gliederung nach Klausing (1988) liegt das Plangebiet in der naturräumlichen 

IŀǳǇǘŜƛƴƘŜƛǘ αIŜǎǎƛǎŎƘŜ RƘŜƛƴŜōŜƴŜά όннрύ Ƴƛǘ ŘŜǊ ¢ŜƛƭŜƛƴƘŜƛǘ αwƛŜŘƘŅǳǎŜǊ CŜƭŘά όннрΦрύ. 5ƛŜ αIŜǎǎƛǎŎƘŜ 
wƘŜƛƴŜōŜƴŜά ǳƳŦŀǎǎǘ ŘŜƴ IŀǳǇǘǘŜƛƭ ŘŜǊ ǊŜŎƘǘǎǊƘŜƛƴƛǎŎƘŜƴ bƛŜŘŜǊǘŜǊǊŀǎǎŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ ƘŜǳǘƛƎŜƴ aǸƴŘǳƴƎŜƴ 
von Main und Neckar. Sie ist Teil des hessischen Rieds. Als sandige Niederterrasse umfasst sie neben Flugsand- 

und Dünengebieten, ausgedehnte Flächen, die mit Neckarschwemmlehm bedeckt sind. Im Bereich trockener 

Flugsand- und Dünengebiete sind Kiefernwälder vorherrschend, die stellenweise im Wechsel mit 

Spargelanbauflächen stehen. Im übrigen Gebiet herrscht Ackerbau vor.  

Laut GÜK 300 liegt das Gebiet im geologischen Strukturraum Nördlicher Oberrheingraben (3.1.15). Nach der 

geologischen Übersichtskarte (GÜK300) liegt Hochflutlehm des Pleistozäns vor, dabei handelt es sich um Tone 

und Lehme (s. Abb. 2). In der GK25 wird der Hochflutlehm zu jungdiuvialem Flussschlick mit einer Mächtigkeit 

von über 10 dm auf ds spezifiziert. Etwas weiter im Osten in Richtung des Rheins besteht der geologische 

Untergrund aus Altwassersedimenten.  
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Abb. 2: Geologische Einheiten im Plangebiet (auf Grundlage der GÜK 300, HLNUG). 

Tab. 1: Geologische Einheit im Plangebiet (auf Grundlage der GÜK 300, HLNUG 2024) 

Kürzel: qpHhl 

Formation: Hochflutlehm 

Petrografie Ton, Lehm 

Stratigraphische Serie, Stratigraphisches System  Pleistozän, Quartär 

 

п .ƻŘŜƴ ƛƳ ¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ 

пΦм .ƻŘŜƴŦŀŎƘŘŀǘŜƴ 

Laut den Bodenflächendaten 1:50.000 (BFD50, s. Abb. 3) liegen im Plangebiet verschiedene Böden aus 

Hochflutsedimenten vor (2.2). Im norwestlichen Teil des Plangebiets befinden sich Parabraunerden mit 

Pseudogley-Parabraunerde aus sandigen Hochflutsedimenten und/oder solimixtiven Deckschichten (2.2.1). 

Zentral un im Osten innerhalb des Plangebietes befinden sich Pararendzinen und Parabraunerden aus schluffig- 

lehmigen Hochflutsedimenten (2.2.2). Eine genaue Auflistung der Bodengruppen ist in Tab. 2 zu finden. 

Parabraunerden bilden sich bevorzugt aus mergeligem Lockergestein (z. B. Löss) durch Carbonatauswaschung, 

Tonmobilisierung und -anreicherung. Dabei entsteht ein eisen- und tonverarmter, aufgehellter Bodenbereich 

über einem braunen Bodenbereich mit Eisen- und Tonanreicherung. Bei starker Tonverlagerung oder in 

niederschlagsreichen Gebieten neigen Parabraunerden zur Stauwasserbildung (Pseudovergleyung). 

Parabraunerden sind allgemein günstige Ackerstandorte mit hoher Wasserspeicherkapazität. Diese neigen 

jedoch zur Verschlämmung und in Hanglage zur Erosionsanfälligkeit. 
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Pseudogleye entstehen bei einem länger anhaltenden Wasserstau über einer größtenteils undurchlässigen 

Schicht bzw. über einem stauenden Horizont. Dieser ist zum größten Teil durch einen Wechsel von Staunässe im 

Winter und relativer Austrocknung im Sommer geprägt. Durch den hohen Wasserstau sind die Böden 

sauerstoffarm. Ihre Durchwurzelbarkeit und Nährstoffverfügbarkeit können als mittel eingestuft werden. 

Bei der Pararendzina handelt es sich um ein flachgründiges Bodenprofil, welches sich durch Humusakkumulation 

aus carbonathaltigem Substrat (z. B. Löss, Geschiebemergel, Flussterrassen) bildet. Pararendzinen die aus 

Lockergesteinen gebildet werden, sind durch die zusätzliche Durchwurzelbarkeit intensiv nutzbar. 

Gemäß der BFD5L (HLNUG, 2026) wird für das Plangebiet die Bodenart lehmiger Ton im Westen und sandiger 

Ton im Osten angegeben. Es werden keine besonderen Standorttypisierungen oder Wasserstufen angegeben.  

 

 
Abb. 3: Bodenhauptgruppen im Plangebiet (blau) und der Umgebung (auf Grundlage der BFD50, HLNUG). 
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¢ŀōΦ нΥ .ƻŘŜƴƘŀǳǇǘƎǊǳǇǇŜƴ ƛƳ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ όŀǳŦ DǊǳƴŘƭŀƎŜ ŘŜǊ .C5рлΣ I[b¦Dύ 

Gen-Id 74 70 78 

Haupt-

gruppe: 

2 Böden aus fluviatilen Sedimen-

ten 

2 Böden aus fluviatilen Sedimen-

ten 

2 Böden aus fluviatilen Sedimen-

ten 

Gruppe: 2.2.Böden aus Hochflutsedimen-

ten 

2.2 Böden aus Hochflutsedimen-

ten 

2.2 Böden aus Hochflutsedimen-

ten 

Unter-

gruppe: 

2.2.1 Böden aus sandigen Hoch-

flutsedimenten und/oder solimix-

tiven Deckschichten 

2.2.2 Böden aus schluffig-lehmi-

gen Hochflutsedimenten 

2.2.2 Böden aus schluffig-lehmi-

gen Hochflutsedimenten 

Boden-

einheit: 

Parabraunerden mit Pseudogley-

Parabraunerden 

Pararendzinen Parabraunerden 

Substrat: 3-6 dm Hochflutsand (Pleistozän) 

Örtlich Fließerde (Hauptlage) 

Meist über 2-3 dm Hochflut-

sand/-schluff 

Mit Carbonatanreicherungsho-

zizont 

Über Terassensand 

2-3 dm Hochflutschluff/-lehm/-

ton 

Über 3-6 dm Hochflutschluff 

Mit Carbonatanreicherungshori-

Ȋƻƴǘ όαwƘŜƛƴǿŜƛǖάύ 

Über Terassensand (Pleistozän) 

3-6 dm Hochflutschluff 

Örtlich 2-3 dm Hochflutton 

Örtlich 2-4 dm Hochflutschluff/-

lehm 

Mit Carbonatanreicherungshori-

Ȋƻƴǘ όαwƘŜƛƴǿŜƛǖάύ 

Über Terassensand (Pleistozän) 

Morpho-

logie: 

Terrassenflächen mit sandiger 

Hochflutlehmbedeckung der 

Oberrhein- und Untermainebene 

Hochgestadefläche im randlichen 

Übergang zur Auenniederung des 

Rheins sowie ackerbergbeglei-

tende Erosionslagen 

Terrassenflächen der Oberrhein- 

und untermainebene 

 

пΦн !ǊŎƘƛǾ ŘŜǊ bŀǘǳǊπ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜ 

Als natur- oder kulturgeschichtlich bedeutsamer oder regional seltener Standort kann der Boden als Archiv der 

Natur- oder Kulturgeschichte relevant sein.  

Nach den WMS-Geodiensten des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen (abgerufen am 05.02.2026) befinden 

sich innerhalb des Plangebietes vier Bodendenkmäler. Weiterhin sind nördlich, östlich und südlich weitere Denk-

mäler in einer Entfernung zwischen 15 und 200 m vorzufinden. Diese befinden sich in direkter räumlicher Nähe 

zum Plangebiet (s. Abb. 4). 

Die innerhalb des Plangebietes befindlichen Bodendenkmäler werden im Folgenden mit der jeweiligen Inspire-

ID aufgelistet: 

¶ LFDH26010-11-1 

¶ LFDH26013-11-1 

¶ LFDH28899-11-1 

¶ LFDH26012-11-1 
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Im Umkreis von 300 m um den Eingriffsbereich und die vorhandenen Bodendenkmäler ist mit weiteren Boden-

denkmälern zu rechnen. Für weitere Informationen ist das Landesamt für Denkmalpflege, hessenARCHÄOLOGIE, 

heranzuziehen.  

 

 

Abb. 4: Darstellung der im Plangebiet (rot) und im Umkreis dessen befindlichen Bodendenkmälern auf Grundlage der WMS-

Geodienste des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen (abgerufen am 05.02.2026) 

Werden bei Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde gem. § 2 Abs.2 HDSchG (Bodendenkmäler) bekannt, 

so sind diese dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (hessenARCHÄOLOGIE) bzw. der zuständigen Unteren 

Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche 

nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung 

des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG). 

Des Weiteren besteht ein Teil des südöstlichen Plangebietes aus einem erweiterten Suchraum für Böden mit 

potenzieller Archivfunktion gemäß der BFD50-Auswertung Hessen. Die Bewertungsstufe liegt bei 13, welche für 

potenziell relevante, aber nicht eindeutig nachgewiesene oder priorisierte Archivböden steht (s. Abb. 5). 
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Abb. 5: Im Plangebiet (rot) und im Umfeld vorzufindende Archivböden, auf Grundlage der WMS-Geodienste des Landesamtes 

für Denkmalpflege Hessen (abgerufen am 05.02.2026) 

Archivböden erfüllen die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte nach BBodSchG § 2, Abs. 2 in be-

sonderem Maße. Somit sollen Beeinträchtigungen dieser nach § 1 BBodSchG so weit wie möglich vermieden 

werden. Zum Schutz der Böden empfiehlt die Fachliteratur verschiedene Vorgehensweisen und Maßnahmen, die 

dem Erhalt der Archivböden beiwohnen (LABO 2011): 

¶ Verzicht auf Versiegelung, Bebauung, Abgrabungen und Umlagerungen 

¶ Verzicht auf Ablagerungen bzw. die Aufbringung von Bodenmaterial 

¶ Ackerbauliche Nutzungsbeschränkungen 

¶ Forstliche Nutzungsbeschränkungen 

Dabei ist im Rahmen des Bauvorhabens individuell zu prüfen, ob eine Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen 

anwendungsspezifisch umsetzbar ist. 

 

пΦо {ǘƻƉƛŎƘŜ ±ƻǊōŜƭŀǎǘǳƴƎ 

Es liegen bisher keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen bzw. Altablagerungen, Altstandort und/oder 

Grundwasserschäden vor. Bei allen Baumaßnahmen, die den Boden betreffen, ist auf sensorische Auffälligkeiten 

zu achten. Werden solche Auffälligkeiten festgestellt, die auf das Vorhandensein von schädlichen Bodenverun-

reinigungen hinweisen, ist umgehend die zuständige Behörde zu informieren.  
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пΦп .ƻŘŜƴŜƳǇŬƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘ 

Bei der Bewertung des Ist-Zustandes (also der Wertstufe vor dem Eingriff) sind Empfindlichkeiten (gegenüber 

Verdichtung, Versauerung, Entwässerung etc.), Vorbelastungen sowie die Nutzungshistorie der betrachteten Bö-

den einzelfallbezogen zu berücksichtigen, da diese zu einer Beeinträchtigung der Bodenfunktionen führen und 

somit die Auswirkungsprognose beeinflussen können.  

 

пΦпΦм ±ŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎǎŜƳǇŬƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘ 

Die mechanische Bodenverformung oder auch Bodenverdichtung (BBodSchG) sind die Ursache für nachhaltige 

Bodendegradation. Sie geht mit einer Änderung des Dreiphasensystems des Bodens (Festphase, Wasser, Gas) 

einher. Der mit Wasser und Luft gefüllte Porenanteil im Boden nimmt ab, bei gleichzeitigem Anstieg des 

Volumenanteils der festen Phase. Damit nimmt die Lagerungsdichte zu. Hohlraumsysteme und Aggregate 

werden gestört und horizontal ausgerichtete Strukturen entstehen. In jedem Fall werden die Wasser-, Luft- und 

Wärmeleitfähigkeit beeinträchtigt. Belastung und Scherung von Böden finden im Kontext von Baumaßnahmen 

meist durch direkte Befahrung mit Baumaschinen und Lieferverkehr und durch zusätzliche Belastungen durch 

Lagerung von Material statt. Der Widerstand eines Bodens gegen zusätzliche Bodenverformung und Degradation 

ist von der mechanischen Stabilität des Bodens abhängig. Diese wird maßgeblich durch die Vorbelastung und die 

Bodenfeuchte bestimmt. Besonders bei nassen Verhältnissen ist die Eigenfestigkeit stark herabgesetzt, sodass 

sich bei diesen Bedingungen eine Belastung extrem schädlich auswirken kann. 

Die Bauarbeiten müssen an die von der Bodenfeuchte abhängige Verdichtungsempfindlichkeit zum Zeitpunkt 

der geplanten Bearbeitung oder Befahrung angepasst werden. Die hier angegebene Verdichtungsempfindlichkeit 

nach der Matrix zur Bewertung der standörtlichen Verdichtungsempfindlichkeit (HMUKLV, 2017) kann nur einen 

ungefähren, witterungsunabhängigen Trend abbilden und ersetzt nicht die Beobachtung der Bodenverhältnisse 

vor Ort. Möglicherweise wurde der Boden unter der bisherigen Nutzung vorbelastet, was die Empfindlichkeit 

gegen Neuverdichtung kleinräumig mehr oder weniger stark verringert. Dies kann nicht in die Bewertung 

einfließen. 

Nach der Matrix zur Bewertung der standörtlichen Verdichtungsempfindlichkeit ist der Oberboden im Großteil 

des Gebiets als mittel empfindlich zu bewerten.   

Die im Westen vorkommenden Pseudogley-Parabraunerden können mit einer Staunässestufe von 3 - 4 eine hohe 

Empfindlichkeit gegenüber Verdichtung aufweisen. Etwaige anthropogene Vorverdichtung kann die 

Empfindlichkeit bereits verringert haben. Die Verdichtungsgefahr ist während der Bauarbeiten, insbesondere bei 

nassen Bedingungen, extrem erhöht, die Vermeidungsmaßnahmen (s. Kapitel 5.2.1) sind dringend zu 

berücksichtigen. 

  

пΦпΦн 9ǊƻǎƛƻƴǎƎŜŦŅƘǊŘǳƴƎ 

Im Erosionsatlas 2023 (Boden Viewer, HLNUG a) wird die Erosionsanfälligkeit des Bodens durch Wasser gemäß 

der allgemeinen Bodenabtragsgleichung (ABAG) eingestuft. Damit wird der zu erwartende mittlere jährliche 

Bodenabtrag einer Fläche durch Wassererosion abgeschätzt. In die Berechnung gehen die Faktoren 

Niederschlags- und Oberflächenabflussfaktor (R), Bodenerodierbarkeitsfaktor (K), Hanglängenfaktor (L), 

Hangneigungsfaktor (S), Bodenbedeckungs- und Bewirtschaftungsfaktor (C) und der Erosionsschutzfaktor (P) ein.  
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Der Bodenerodierbarkeitsfaktor (K-Faktor) ist das Maß für die Erosionsempfindlichkeit eines Bodens unter 

Standardbedingungen. Er beschreibt, wie leicht Bodenmaterial aus dem Aggregatgefüge gelöst und abgetragen 

wird. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind Bodenart, Humusgehalt, Aggregatgefüge, Wasserleitfähigkeit und der 

Anteil des Grobbodens > 2 mm. Schluffige und feinsandreiche Böden sind im Gegensatz zu Ton- und Sandböden 

besonders erosionsanfällig. Das Vorhandensein von Humus und Grobboden senkt die Erosionsanfälligkeit 

genauso wie ein feinkrümeliges Gefüge oder eine hohe Wasserdurchlässigkeit.  

Der Bodenerodierbarkeitsfaktor ist abhängig von Bodenart und Bodentyp. Die Pseudogley-Parabraunerden im 

Westen und Norden des Plangebietes besitzen einen mittleren Erodierbarkeitsfaktor von 0,2 bis <0,3. Die im 

restlichen Plangebiet vorkommenden Parabraunerden bestehen zwar zum Großteil aus Ton, dieser ist jedoch 

aufgrund von Tonverlagerung im oberen Bereich des Bodens nicht vorzufinden. Aufgrund dessen besitzen die 

Böden in dieser Region eine hohe Erodierbarkeit mit einem K-Faktor der Klasse 4 (0,3 bis <0,4). 

Mit Einbezug der standörtlichen Faktoren R, L und S liegt die natürliche Erosionsgefährdung (ohne Boden-

bedeckung/-versiegelung) (s. Abb. 6) im Großteil des Plangebietes im sehr geringen (Enat1) bis geringen (Enat2) 

Bereich. Teilweise können die Böschungen von Wegen eine höhere Wertigkeit aufweisen, diese sind jedoch zu 

vernachlässigen.  

Unter der aktuellen Grünlandnutzung und landwirtschaftlichen Nutzung ist nicht mit Bodenabtrag zu rechnen. 

Die Erosionsgefahr ist während der Bauarbeiten, in Phasen ohne Bodenabdeckung, insbesondere bei 

Starkregenereignissen und im Bereich der Böschungen, erhöht. Die Vermeidungsmaßnahmen (s. Kapitel 5.2.1) 

sind dringend zu berücksichtigen. 
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!ōōΦ сΥ bŀǘǸǊƭƛŎƘŜ 9ǊƻǎƛƻƴǎƎŜŦŅƘǊŘǳƴƎ ŘŜǊ CƭŅŎƘŜƴ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ DŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘŜǎ όǊƻǘύ ǳƴŘ ǎŜƛƴŜǊ ¦ƳƎŜōǳƴƎ ό!ǳŦ 
DǊǳƴŘƭŀƎŜ ŘŜǎ 9Ǌƻǎƛƻƴǎŀǘƭŀǎ нлноΣ I[b¦Dύ 

 

пΦр .ƻŘŜƴŦǳƴƪǝƻƴǎōŜǿŜǊǘǳƴƎ 

пΦрΦм .ŜǿŜǊǘǳƴƎǎǎȅǎǘŜƳ 

Nach Empfehlungen der αArbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der 

Umweltprüfung nach BauGB in Hessenά (HMUKLV 2011) sind in Umweltprüfungen vornehmlich die 

Bodenfunktionen αLebensraum für Pflanzenά, αFunktion des Bodens im Wasserhaushaltά sowie αFunktion des 

Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichteά zu bewerten.  

Die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen wird aus den folgenden Bodenfunktionen aggregiert:  

[ŜōŜƴǎǊŀǳƳ ŦǸǊ tƅŀƴȊŜƴΥ α{ǘŀƴŘƻǊǧȅǇƛǎƛŜǊǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ .ƛƻǘƻǇŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά όaнпмύ 

Der Boden, speziell sein Wasser- und Nährstoffhaushalt, ist neben den klimatischen, geologischen und 

geomorphologischen Verhältnissen der entscheidende Faktor für die Ausprägung und Entwicklung von 

Pflanzengemeinschaften. Böden mit extremen Wasserverhältnissen (sehr nass, sehr wechselfeucht oder sehr 

trocken) weisen ein hohes bodenbürtiges Potenzial zur Entwicklung wertvoller und schützenswerter 

Pflanzenbestände auf. Böden mit extremen Standortfaktoren unter landwirtschaftlicher Nutzung besitzen 

oftmals artenreichere und schützenswertere Pflanzengemeinschaften als benachbarte Böden, da beispielsweise 

vernässte Teilflächen bei Pflege-, Düngungs- und Erntearbeiten ausgespart werden. Das trifft auf sehr trockene 

Böden, d. h. Böden mit einer sehr geringen oder geringen nutzbaren Feldkapazität (oftmals verstärkt durch 
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Südexposition), stark vernässte Böden mit einem Wasserüberschuss infolge von Grund-, Stau-, Hang- oder 

Haftnässe sowie organogene Böden zu. Dieser Zusammenhang gilt gleichermaßen für Acker- und 

Grünlandböden, setzt aber eine Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung voraus, die die 

Standorteigenschaften nicht überlagert (HLNUG 2020a). Methodenbedingt wird der baubedingte Verlust der 

Bodenfunktion für die Biotopentwicklung nur berechnet, wenn eine besonders hohe Funktionserfüllung (4 und 

5) vorliegt. Ausgleichsseitig gehen die Wertstufengewinne hingegen mit ein (HLNUG 2023). 

[ŜōŜƴǎǊŀǳƳ ŦǸǊ tƅŀƴȊŜƴΥ α9ǊǘǊŀƎǎǇƻǘŜƴȊƛŀƭά όaноуύ 

Das Ertragspotenzial des Bodens ist ein weiteres Kriterium für die Funktion nach BbƻŘ{ŎƘDΥ α[ŜōŜƴǎǊŀǳƳ ŦǸǊ 
tŦƭŀƴȊŜƴά ǳƴŘ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ƛƴ ŜǊǎǘŜǊ [ƛƴƛŜ ŀǳǎ ŘŜǊ ƴǳǘȊōŀǊŜƴ CŜƭŘƪŀǇŀȊƛǘŅǘ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎ όƴCYŘ.ύΦ 5ŜƳ ƭƛŜƎǘ ŘƛŜ 
Annahme zugrunde, dass in hessischen Böden die Nährstoffversorgung unter den heutigen wirtschaftlichen und 

technischen Bedingungen nicht der limitierende Faktor für Pflanzenwachstum ist. Stattdessen wird das 

Ertragspotenzial durch die Durchwurzelbarkeit des Unterbodens und die Speicherfähigkeit des Bodens für 

pflanzenverfügbares Wasser als entscheidender Faktor herausgestellt. Das standortspezifische Ertragspotenzial 

beschreibt die Fähigkeit eines Bodens, bei vertretbarem Aufwand in Hinblick auf Technik, Ökonomie und 

Ökologie Biomasse zu erzeugen (HLNUG 2021a).  

Cǳƴƪǝƻƴ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎ ƛƳ ²ŀǎǎŜǊƘŀǳǎƘŀƭǘΥ αCŜƭŘƪŀǇŀȊƛǘŅǘ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎά όaнофύ 

Die Feldkapazität des Bodens (FKdB) bezeichnet den Wassergehalt eines natürlich gelagerten Bodens, der sich 

an einem Standort zwei bis drei Tage nach voller Wassersättigung gegen die Schwerkraft einstellt. Die 

Feldkapazität des Bodens stellt einen Kennwert für die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens dar (HLNUG 2020b). 

Die Feldkapazität eines Bodens hängt von der Profiltiefe und -abfolge, der Korngrößenzusammensetzung, dem 

Humusgehalt und der Gefügestruktur ab. 

Cǳƴƪǝƻƴ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎ ŀƭǎ !ōōŀǳπΣ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎπ ǳƴŘ !ǳŧŀǳƳŜŘƛǳƳΥ αbƛǘǊŀǘǊǸŎƪƘŀƭǘŜǾŜǊƳǀƎŜƴ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎά 
όaнппύ 

Das Nitratrückhaltevermögen beschreibt die Gefahr der Verlagerung von Nitrat mit dem Sickerwasser. Dies ist 

von großer Bedeutung für die potenzielle Grundwassergefährdung. Die Klassifizierung leitet sich aus der FKdB als 

Maß für das Rückhaltevermögen für Bodenwasser ab. Stauwassereinfluss, Trockenrissneigung und 

Mineralisierungspotenzial beeinflussen das Rückhaltevermögen für Nitrat (und andere lösliche, nicht sorbierte 

Stoffe) weiter (HLNUG 2020c).  

DŜǎŀƳǘōŜǿŜǊǘǳƴƎ όaнпнύ 

5ƛŜ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ .ƻŘŜƴŦǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƴŀŎƘ ŘŜǊ αaŜǘƘƻŘŜƴŘƻƪǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ȊǳǊ bodenfunktionsbezogenen 

Auswertungen von Bodenschätzungsdatenά όI[b¦D нлнмύ ƛƴ YƭŀǎǎŜƴ Ǿƻƴ αм ς ǎŜƘǊ ƎŜǊƛƴƎά ōƛǎ αр ς ǎŜƘǊ ƘƻŎƘά 
nach dem Grad der Bodenfunktionserfüllung bewertet. Flächen, für die keine Bodenfunktionsbewertung 

ǾƻǊƎŜƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΣ ǿŜǊŘŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ YƭŀǎǎŜ αл ς ƴƛŎƘǘ ōŜǿŜǊǘŜǘά ȊǳǎŀƳƳŜƴƎŜŦŀǎǎǘΦ !ǳǎ den oben 

beschriebenen Bodenfunktionen erfolgt eine rechnerische Ergebnisbildung. Die Gesamtbewertung (m242) des 

Bodens für die Bedeutungseinstufung erfolgt auf Grundlage der vier Bodenfunktionserfüllungsgrade ebenfalls in 

fünf Klassen. Dabei werden hohe (4) und sehr hohe (5) Einzelfunktionen stärker gewichtet.  
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In Hessen und Rheinland-Pfalz liegen die Bodenfunktionswerte für landwirtschaftliche Flächen nach dieser 

Bewertungsmethode als Ableitung der Bodenschätzungsdaten im Maßstab 1:5.000 vor. Die Daten können im 

Einzelfall von den realen Gegebenheiten abweichen. Kommen im Eingriffsbereich Vorbelastungen vor, so werden 

diese hinsichtlich der bodenfunktionalen Beeinträchtigungen einzelfallbezogen betrachtet und ggf. basierend auf 

ŘŜƴ CǳƴƪǘƛƻƴǎōŜǿŜǊǘǳƴƎŜƴ ŘŜǊ αArbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden 

in Hessen und Rheinland-tŦŀƭȊά όI[b¦DΣ нлноŀύ eine Anpassung an den Daten durchgeführt. aƛǘ αл- nicht 

ōŜǿŜǊǘŜǘά ǿŜǊŘŜƴ ŀƭƭŜ CƭŅŎƘŜƴ ǾŜǊǎŜƘŜƴΣ ŘŜǊŜƴ 9ƛƴȊŜƭŦǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ƴƛŎƘǘ ōŜǿŜǊǘŜǘ ƻŘŜǊ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦǸƭƭǘ 
werden. Einzelfunktionen werden methodenbedingt auch bei unbelasteten Böden Ƴƛǘ αл ς ƴƛŎƘǘ ōŜǿŜǊǘŜǘάΣ 
wenn eine signifikante Funktionserfüllung ausgeschlossen werden kann (z. B. Ertragsfunktion auf Hutung oder 

Moor, s. Methodenhierarchie, HLNUG 2021b). 

¢ŀōΦ оΥ .ŜǿŜǊǘǳƴƎǎǎŎƘŜƳŀ ŦǸǊ ŘƛŜ ŀƎƎǊŜƎƛŜǊǘŜ DŜǎŀƳǘōŜǿŜǊǘǳƴƎ ƴŀŎƘ aŜǘƘƻŘŜƴŘƻƪǳƳŜƴǘŀǝƻƴ .C5р[ όŜǊǿŜƛǘŜǊǘ ƴŀŎƘ 
I[b¦DΣ нлнмύ 

Kriterium Gesamtbewertung 

җ н YǊƛǘŜǊƛŜƴ Ƴƛǘ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ җ п 5 ς sehr hoch 

1 Kriterium mit Bewertung 5 4 ς hoch 

1 Kriterium mit Bewertung 4 3 ς mittel 

aƛǘǘŜƭǿŜǊǘ ŘŜǊ YǊƛǘŜǊƛŜƴ җ нΣр 2 ς gering 

Mittelwert der Kriterien < 2,5 1 ς sehr gering 

!ƭƭŜ YǊƛǘŜǊƛŜƴ Җ м <1 ς äußerst gering 

Alle Kriterien 0 0 ς nicht bewertet 

 

пΦрΦн CƭŅŎƘŜƴ ƻƘƴŜ .C5р[π5ŀǘŜƴ 

Da für den Bereich des Bebauungsplans die Bodenflächendaten im großen Maßstab 1:5.000 (BFD5L) 

ǳƴǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴΣ ǿŜǊŘŜƴ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŘŜƴ 9ƳǇŦŜƘƭǳƴƎŜƴ ŘŜǊ αI[b¦D !ǊōŜƛǘǎƘƛƭŦŜ ȊǳǊ YƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ 
ŘŜǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘǎ .ƻŘŜƴά όI[b¦D 2019) unter Zuhilfenahme von Daten im Maßstab 1:50.000 (BFD 50), des 

Baugrundgutachtens, der Topographie und der geologischen Karten, Informationen der Nachbarflächen auf die 

Flächen mit Datenlücken übertragen.  

Aufgrund der einheitlichen Morphologie und der hohen Übereinstimmung der geologischen und 

bodenkundlichen Datengrundlagen können die Bodenfunktionswerte der Nachbarflächen mit sehr hoher 

Sicherheit auf den Geltungsbereich übertragen werden. 

 

пΦрΦо .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝƎǳƴƎŜƴ ŘŜǊ .ƻŘŜƴŦǳƴƪǝƻƴŜƴ 

Vorbelastungen sowie Nutzungshistorie der betrachteten Böden ist einzelfallbezogen zu berücksichtigen, da 

diese zu einer Beeinträchtigung der Bodenfunktionen führen.  

Die Böden im Plangebiet besitzen aufgrund der überwiegend landwirtschaftlichen Nutzung nach guter fachlicher 

Praxis nur eine sehr geringe Vorbelastung. Es ist nicht mit erheblichen Einschränkungen der Bodenfunktionen zu 

rechnen. Die einzelnen Äcker sind durch verschiedene Feldwege voneinander abgetrennt. Aufgrund der Nutzung 

dieser Wege von landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist von einer Verdichtung auszugehen. Ein Feldweg in der 

Mitte des Plangebiets ist asphaltiert, weshalb von einer Versiegelung auszugehen ist (s. Abb. 7).  
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Im Nordosten des Plangebiets befinden sich einzelne Grundstücke mit drei größeren Wohngebäuden. Bei den 

Wohngebäuden ist auch von einer Versiegelung auszugehen. Auch die Pariser Straße, die sich von Osten nach 

Westen durchzieht, ist als versiegelt zu werten. Die Bodenfunktionen werden entsprechend dem Grad der 

Vorbelastung verringert angenommen. 

 
Abb. 7: Asphaltierter Landwirtschaftsweg in der Mitte des Baugebiets. (IBU 20.09.2025) 

 

пΦрΦп .ƻŘŜƴŦǳƴƪǝƻƴŀƭŜǊ Lǎǘπ½ǳǎǘŀƴŘ ƛƳ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ 

[ŜōŜƴǎǊŀǳƳ ŦǸǊ tƅŀƴȊŜƴΥ α{ǘŀƴŘƻǊǧȅǇƛǎƛŜǊǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ .ƛƻǘƻǇŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά όaнпмύ 

Das bodenbürtige Biotopentwicklungspotenzial (m241) wird auf allen unversiegelten Flächen im Plangebiet als 

mittel (3) bewertet, da keine Standorttypisierung für besonders trockene oder vernässte Standorte vergeben 

wurde. 

Die versiegelten Flächen der Gebäude im Westen und die Pariser Straßen haben keine Bewertung. Die 

Heckenfläche im Südosten besitzt keine Bodendaten (Abb. 8). Die Bewertung ist hier ebenfalls als mittel (3) 

anzusehen.  

[ŜōŜƴǎǊŀǳƳ ŦǸǊ tƅŀƴȊŜƴΥ α9ǊǘǊŀƎǎǇƻǘŜƴȊƛŀƭά όaноуύ 

5ŀǎ YǊƛǘŜǊƛǳƳ 9ǊǘǊŀƎǎǇƻǘŜƴȊƛŀƭ όƳноуύ ŦǸǊ ŘƛŜ αCǳƴƪǘƛƻƴ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎ ŀƭǎ [ŜōŜƴǎǊŀǳƳ ŦǸǊ tŦƭŀƴȊŜƴά ǿƛǊŘ ƛƳ 
westlichen teil der Fläche mit hoch (4) bewertet. In den deutlich tonigeren Böden im Osten ist von einer mittleren 

(3) Bewertung als Ertragspotenzial auszugehen. Auch der Heckenbestand im Südosten befindet sich innerhalb 

der stark tonigen Böden und ist hierbei mit mittel (3) zu bewerten. Die versiegelten Verkehrs- und 

Siedlungsflächen erfüllen kein Ertragspotenzial. 
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Cǳƴƪǝƻƴ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎ ƛƳ ²ŀǎǎŜǊƘŀǳǎƘŀƭǘΥ αCŜƭŘƪŀǇŀȊƛǘŅǘ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎά όaнофύ 

5ƛŜ CŜƭŘƪŀǇŀȊƛǘŅǘ ƭƛŜƎǘ ƛƳ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ ǸōŜǊǿƛŜƎŜƴŘ ōŜƛ Ҕнсл ƳƳ ōƛǎ Җофл ƳƳ ǳƴŘ ǿƛǊŘ ǎƻƳƛǘ als mittel (3) 

bewertet. Der Siedlungsbereich im Nordwesten des Plangebiets und die αPariser Straßeά besitzen überwiegend 

keine Feldkapazität und werden mit (0) bewertet. Die kleine Gehölzparzelle im Südosten und die Gartenbereiche 

im Südwesten sind auch als mittel (3) zu bewerten.  

Cǳƴƪǝƻƴ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎ ŀƭǎ !ōōŀǳπΣ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎπ ǳƴŘ !ǳŧŀǳƳŜŘƛǳƳΥ αbƛǘǊŀǘǊǸŎƪƘŀƭǘŜǾŜǊƳǀƎŜƴ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎά 
όaнппύ 

Das Kriterium Nitratrückhaltevermögen wird im westlichen Teil der Fläche als mittel (3) bewertet und im deutlich 

tonigeren Teil im Osten ist es mit gering (2) bewertet. Die geringe Bewertung im Osten ist aufgrund von 

Tonschrumpfungsrissen als geringer zu bewerten. Die kleine Gehölzparzelle im Südwesten ist auch als gering (2) 

zu bewerten. Die versiegelten Siedlungs- und Straßenflächen besitzen keine Bewertung in der Funktion des  

Nitratrückhaltevermögens. Die Gartenflächen im Nordwesten des Plangebiets sind als mittel (3) zu bewerten. 

DŜǎŀƳǘōŜǿŜǊǘǳƴƎ όaнпнύ 

Aus den Einzelfunktionserfüllungsgraden resultieren für die Flächen mit hohem Ertragspotenzial im Westen eine 

mittlere (3) und für den Rest eine geringe (2) Gesamtbewertung. Die Verkehrswege und versiegelten 

Siedlungsflächen besitzen eine Bewertung von (0). Die kleine Gehölzparzelle im Südosten besitzt eine geringe (2) 

Gesamtbewertung und die Gartenflächen des Siedlungsbereichs im Nordwesten besitzen eine mittlere (3) 

Gesamtbewertung. 

 

 
!ōōΦ уΥ .ƻŘŜƴŦǳƴƪǝƻƴǎōŜǿŜǊǘǳƴƎ ƛƳ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ όǾŜǊŅƴŘŜǊǘΣ ŀǳŦ DǊǳƴŘƭŀƎŜ ŘŜǊ .C5р[Σ I[b¦Dύ 
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¢ŀōΦ пΥ CƭŅŎƘŜƴǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎ ŘŜǊ .ƻŘŜƴŦǳƴƪǝƻƴǎōŜǿŜǊǘǳƴƎŜƴ ƛƳ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ ό±.Ґ ±ƻǊōŜƭŀǎǘǳƴƎύ 

Wertstufen-Gruppe Biotopent-

wicklungspo-

tenzial m241 

Ertragspoten-

zial m238 

Feldkapazität 

m239 

Nitratrück-

haltevermö-

gen m244 

Gesamtbe-

wertung 

m242 

Fläche (ha) 

0 0 0 0 (VB: Vollver-

siegelung) 0 0 0 0 0 1,9 

2,25 2,25 2,25 1,5 

(VB: Verdichtet) 2,25 2,25 2,25 1,50 1 0,4 

2,25 2,25 2,25 2,25 

(VB: Verdichtet) 2,25 2,25 2,25 2,25 1 0,2 

3 3 3 2 3 3 3 2 2 6,9 

3 3 3 3  3 3  4  3 2 6,1 

3 4 3 3 3 4  3 3 3 0,4 

Summe      15,9 

 

р !ǳǎǿƛǊƪǳƴƎǎǇǊƻƎƴƻǎŜ 

Die Methode zur Ermittlung der bodenfunktionsbezogenen Kompensation gemäß der hier angewendeten Ar-

beitshilfe sieht vor, zunächst den Ist-½ǳǎǘŀƴŘ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎ ƳƛǘƘƛƭŦŜ ŘŜǊ .ƻŘŜƴŦǳƴƪǘƛƻƴǎōŜǿŜǊǘǳƴƎ ŘŜǊ .C5р[ όα.ƻπ
denflächendaten 1:5.000, landwirtschaftliche NutzŦƭŅŎƘŜάύ ŀƭǎ ²ŜǊǘǎǘǳŦŜ ǾƻǊ ŘŜƳ 9ƛƴƎǊƛŦŦ Ȋǳ ŜǊƳƛǘǘŜƭƴΦ 5ŀǊŀǳŦƘƛƴ 
wird für die Auswirkungsprognose der aktuell zu prüfenden Planung die Einstufung in eine Wertstufe nach dem 

geplanten Eingriff vorgenommen und mit der Bodenfunktionsbewertung der Bestandsbewertung verglichen. Die 

Unterschiede der Bodenfunktionsbewertungen stellen, unter Berücksichtigung von festgesetzten Minderungs-

maßnahmen (s. Kap. 5.2), die Auswirkungen der Planungsumsetzung bzw. den Kompensationsbedarf dar (s. 

Tab. 14). Das Ergebnis wird in Bodenwerteinheiten (BWE) ausgedrückt. Diese sind nicht mit den sogenannten 

Biotopwertpunkten gleichzusetzen, die bei der Bilanzierung des naturschutzrechtlichen Ausgleichsbedarfs ge-

mäß § 15 BNatSchG mithilfe der hessischen Kompensationsverordnung (KV) berechnet werden.  

Die Berechnung des Kompensationsbedarfs in Bodenwerteinheiten erfolgt in Anlage I nach folgender Formel: 

Kompensationsbedarf = Fläche [ha] x (Wertstufe vor Eingriff ς Wertstufe nach Eingriff) 

 

рΦм ²ƛǊƪŦŀƪǘƻǊŜƴ 

Bei der Ermittlung der Auswirkungsprognose werden die folgenden Wirkfaktoren geprüft: 

ω ±ŜǊǎƛŜƎŜƭǳƴƎΣ 
ω !ōƎǊŀōǳƴƎκ.ƻŘŜƴŀōǘǊŀƎΣ 
ω 9ƛƴ- und Ablagerung von Material unterhalb einer oder ohne eine durchwurzelbare Bodenschicht, 

ω ±ŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎΣ 
ω 9ǊƻǎƛƻƴΣ 
ω {ǘƻŦŦŜƛƴǘǊŀƎ ōȊǿΦ -austrag mit bodenchemischer Wirkung und 

ω .ƻŘŜƴǿŀǎǎŜǊƘŀǳǎƘŀƭǘǎǾŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴΦ 
 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplans (s. Abb. 9) ist mit der Herstellung von Versiegelungen, sowie mit den als 

bauzeitliche Beeinträchtigungen zusammengefassten Wirkungen Verdichtung, Erosion und Stoffeintrag bzw. -

austrag mit bodenchemischer Wirkung zu rechnen (s. Abb. 10). 
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In Anhang I werden die �c�t�]�Œ�l�(���l�š�}�Œ���v�^ (Spalte 2) den �c�d���]�o�(�o�����Z���v�� �����•�� ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�•�^ (Spalte 1) und dem 

jeweiligen �c�/�•�š-Zustand�^�� �~�^�‰���o�š�� 4) zugeordnet und ihre rechnerische Auswirkung bestimmt. Die Wirkfaktoren 

bedingen rechnerisch einen prozentualen oder absoluten Verlust an Wertstufen. Ausgehend von den 

�c�t���Œ�š�•�š�µ�(���v�� �À�}�Œ�� ���]�v�P�Œ�]�(�(�^ ergeben sich die �c�t���Œ�š�•�š�µ�(���v�� �v�����Z�� ���]�v�P�Œ�]�(�(�^ und die �c�t���Œ�š�•�š�µ�(���v���]�(�(���Œ���v�Ì�� �����•��

���]�v�P�Œ�]�(�(�•�^. 

 

Abb. 9: ���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���c�<�‚�o�o�•���Z�����'���Œ�š���v���t �t�}�Z�v���v�����u���<�º�Z�o�l�}�‰�(�^���í�X�������µ�����•���Z�v�]�š�š�U���^�š���v�����î3.03.2026, Plan ES (2026)
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